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4. Wenn die Transportkapazitäten an den Grenzübergangspunkten nach 

! 
Deutschland reduziert würden, dann wäre es nicht mehr möglich, am Spot
oder Terminmarkt TTF gekauftes Globalgas über die Buchung von L-Gas

• 
! Transportkapazitäten als L-Gas nach Deutschland zu transportieren [Alter

native zu Langfristverträgen] . 

5. Wenn kein zusätzliches L-Gas mehr nach Deutschland gebracht werden 
könnte, sondern nur noch die reduzierten Mengen aus den Langfristverträ
gen, dann wäre die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährdet. 

Es wird offensichtlich, dass diese indirekte Wirkungskette an viele Konditionen 
L.Wenn ... , dann ... ") geknüpft ist, die aufeinander aufbauen. Tritt nur eine dieser 
Voraussetzungen nicht ein, bricht die gesamte Argumentationskette in sich zu
sammen. Das einzige Instrument für die Sicherstellung von bestehenden Lang
fristverträgen könnte eigentlich nur eine zwangsweise Zustimmungspflicht der 
Marktgebietsverantwortlichen (MGV] zur Auflösung solcher Verträge analog der 
Stilllegung von Kraftwerken im Strombereich sein. Dies wäre aber ein massiver 
Eingriff in die Eigentumssphäre von Marktteilnehmern. 

Einer ausschließlich auf der oben genannten Argumentationskette zur Versor
gungssicherheit fußenden Beibehaltung des Konvertierungsentgelts stehen wir 
kritisch gegenüber. Wir sehen aber sehr wohl das Problem der erhöhten Konver
tierungskosten seit Januar 2016 bei NCG. Sowohl der Gefährdung der Versor
gungssicherheit als auch den erhöhten Konvertierungskosten kann nach unserer 
Auffassung jedoch nicht allein mit einer isolierten Verlängerung des Konvertie
rungsentgelts sondern nur mit einer Kombination verschiedener Maßnahmen be
gegnet werden [vgl. Abschnitt 21. 

2. Lösungsbündel anstatt Einzelmaßnahme 

Im Folgenden erläutern wir die aus unserer Sicht zur Behebung der oben geschil
derten Problematik geeigneten Maßnahmen. Diese sollten nicht für sich genom
men, sondern in Kombination miteinander die gewünschte Wirkung entfalten. 

2.1. Abstimmung auf politischer Ebene zwischen Niederlande und Deutschland 

Im Moment erscheint uns nicht gänzlich geklärt, welche Folgen divergierende L
Gas-Bereitstellungmengen in den Netzentwicklungsplänen auf niederländischer 
und deutscher Seite hätten. Nach unserer Auffassung sollte daher auf politischer 
Ebene eine Verbindlichkeit bezüglich des von der GTS kommunizierten L-Gas
Transportkapazitätsprofils [Treppenfunktion) angestrebt werden. 

2.2. Ein physisches Problem braucht eine physische Lösung 

Gasterra hat öffentlich klargestellt, dass bestehende Verträge erfüllt werden, je
doch nicht mehr erneuert oder ausgeweitet werden. An diesem Umstand ändert 
auch ein finanzieller Anreiz in Deutschland in Form eines Konvertierungsentgelts 
nichts. Sollte es trotzdem in den Niederland en aufgrund neuer Erdbeben eine po
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2.5. Erhöhung der Planbarkeit durch zeitnahe Veröffentlichung der Daten 

Die Planbarkeit und Transparenz im Markt könnte signifikant erhöht werden, in
dem die Daten zu den Konvertierungs- und Bilanzierungsumlagekonten zeitnah 
mit vorläufigen Zahlen veröffentlicht werden. Die bei der Verbändeanhörung ge
zeigten Daten der MGV deckten zum Beispiel bereits den Zeitraum bis Ende März 
2016 ab, während die auf der Internetseite der MGV veröffentlichten Daten nur mit 
einem Zeitverzug von mehreren Monaten einsehbar sind. Eine Veröffentlichung 
von vorläufigen, sich noch ändernden Daten stellt im Vergleich zu keinerlei Daten 
bereits einen deutlichen Mehrwert dar und sollte im Sinne aller Beteiligten sein, 
da sich der Markt bereits frühzeitig auf zum Beispiel steigende Konvertierungs
entgelte einstellen und diese antizipieren kann. 

2.6. Mittelfristige Erreichung des Ziels von zwei bzw. nur noch einem Marktgebiet 

Eine Beibehaltung des Konvertierungsentgelts erfüllt nach unserer Auffassung 
nicht das Ziel von höchstens zwei Marktgebieten (EnWG §20 Abs. 1 b i.V.m. §21 
Abs. 1 GasNZVJ. In qualitätsübergreifenden Marktgebieten mit Erhebung eines 
Konvertierungsentgelts liegen so in einem Marktgebiet zwei Märkte mit zwei vir
tuellen Handelspunkten (VHPJ und damit auch zwei Preiszonen. Eine Änderung 
der KONNI Festlegung sollte daher ein klares Bekenntnis zum Ziel der zwei bzw. 
sogar einem Marktgebiet und einen verlässlichen Fahrplan zur Erreichung dieses 
Ziels beinhalten. Eine zusehends fortschreitende Abschottung der beiden L-Gas
Gebiete vom eigentlichen Wettbewerb benachteiligt die dortigen Endverbraucher. 
Eine zunehmende Verteuerung für die verbleibenden Letztverbraucher/Gasab
nehmer [gefangene Kunden] sollte möglichst vermieden werden. 

Die einzige zielführende Lösung für das deutsche System ist unseres Erachtens 
die Überführung in ein reines Globalgasystem. In diesem wird auf Bilanzkreisebe
nen analog der Niederlande nicht mehr zwischen L- und H-Gas unterschieden. 
Transportkunden können nur noch Globalgas-Transportkapazitäten zwischen 
Marktgebieten buchen und nicht mehr konkrete physische Punkte. Die MGV ent
scheiden zusammen mit den marktgebietsaufspannenden FNB und in Kooperati
on mit den benachbarten FNB, über welche physischen L- oder H-Gas-Punkte 
Gas fließt. Durch ein solches System würde der MGV auch nicht in die Rolle eines 
Single-Buyer im L-Gas-Gebiet gedrängt werden. Das einheitliche Entry-Entgelt, 
wie derzeit von der Beschlusskammer 9 der BNetzA im Rahmen von HoKoWä an
gedacht, ist hierfür eine erste, zwingende Voraussetzung. 

Die Erreichung des Ziels der zwei Marktgebiete bzw. nur noch eines Marktgebiets 
sollte mit Erreichen der Plateau-Phase des Marktraumumstellungsfahrplans an
gestrebt werden. 

3. Hypothese .Das Konvertierungsentgelt wird beibehalten· 

Wir möchten zunächst darauf hinweisen, dass wir die Verlängerung des Konvertie
rungsentgelts lediglich als kurzfristiges Instrument sehen, um Zeit für die Umset
zung einer umfassenderen abschließenden Lösung zu gewinnen. 
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Da sich das aktuelle Konvertierungssystem über mehrere Jahre bewährt hat, 
würden wir bei der Ausgestaltung eine möglichst geringe Änderung bevorzugen. 
Wir plädieren daher für die Beibehaltung des Festlegungszeitraums des Konver
tierungsentgelts und der Konvertierungsumlage von sechs Monaten und die Ver
öffentlichung der Höhe sechs Wochen im Voraus. Dies ermöglicht den besten Tra
de-Off zwischen Planbarkeit für die Marktteilnehmer und Liquiditätsbeanspru
chung der MGV aufgrund von Prognoseunsicherheiten. Insgesamt soll die Attrakti
vität des Energieträgers Erdgas nicht durch eine mangelnde Planbarkeit der 
Preisstellung für den Verbraucher belastet werden. 

Unter diesen Gesichtspunkten lehnen wir das von den MGV vorgeschlagene vari
able und ex-post festgelegte Entgelt kategorisch ab. Ein ex-post Entgelt setzt zwar 
für die BKV die größte Steuerungswirkung zur qualitätsspezifischen Beschaffung, 
spaltet aber den L- und H-Gas-Bereich komplett in zwei de facto getrennte 
Marktgebiete. In diesem Fall müsste entweder ein reines H- und ein reines L-Gas
Marktgebiet eingeführt werden, um weiterhin lediglich zwei Marktgebiete zu ge
währleisten, oder aber §20 Abs. 1b EnWG i.V.m. §21 GasNZV müsste vom Gesetz
geber angepasst werden. 

Wir sprechen uns weiterhin für eine von der BNetzA vorgegebene Obergrenze hin
sichtlich des Konvertierungsentgelts aus, geben aber zu bedenken, dass sich die
se Obergrenze an den Erfahrungen der letzten 12 Monate orientieren sollte. Diese 
haben gezeigt, dass erst ab einem Preisniveau von 0,30 €/MWh (Beispiel NCG] ei
ne Kostenunterdeckung aufgetreten ist. Ein Entgelt von rd. 0,45 €/MWh schien 
hingegen zur Steuerung und Deckung der entstandenen Kosten ausreichend, da 
weder NCG noch Gaspool Probleme entstanden. Im Gegenteil, den Äußerungen 
von Gaspool in der Verbändeanhörung zufolge scheint es bei Gaspool im Winter 
2015/16 zu überhaupt keinen Konvertierungskosten gekommen zu sein. Hierbei ist 
auch zu überlegen, ob für die Konvertierungsrichtung L- zu H-Gas eine Obergren
ze von Null nicht sachgerecht wäre, da Konvertierungskosten in signifikanter Hö
he nur durch die Richtung H- zu L-Gas auftreten. Ein fixes Entgelt ist jedoch zu 
vermeiden, da es keinen Spielraum lässt und ggf. Überschüsse produziert. 

Die Erhebung einer Konvertierungsumlage durch die MGV sollte weiterhin zum 
Ausgleich der Restkosten möglich sein. Bei der Erhebung einer solchen Umlage 
sollte jedoch aus den bereits genannten Gründen auf die Berücksichtigung 1m 
Rahmen der Netzentgelte zu Letztverbrauchern abgestellt werden. 

4. Fazit 

Die gemeinsame Berücksichtigung der Ziele zur Versorgungssicherheit und zur 
Sicherstellung des Wettbewerbs erfordert eine Betrachtung mehrerer Zusam
menhänge und sollte nicht auf die Frage „Konvertierungsentgelt, ja oder nein?" 
beschränkt sein. Die Diskussion um potentielle Lösungsansätze sollte vielmehr 
auf einen Maßnahmenkata log ausgedehnt werden, der die Marktraumumstellung 
begleiten so llte und der diesen Zielen unter Abwägung der Zusammenhänge an
gemessen Rechnung trägt. 

6 16 




